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Ich finde die AOSF da recht eindeutig. Da er in die 10. Klasse aufgenommen wurde, bekommt er
laut §34 (2) AOSF am Ende einen Abschluss im Bildungsgang Lernen. Das Abgangszeugnis
bekommt er nur, wenn er vor der 10. Klasse seine Vollzeitschulpflicht erfüllt hat und abgeht.

Bezüglich der Schulpflichtverletzung hättet ihr diese Maßnahmen (im Extremfall
Zwangsvorführung) durchführen müssen.
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